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18. Fischotter-Ausstellung im Multimar Wattforum ist zu teuer 
 
Das Multimar Wattforum (Multimar) in Tönning ist ein Informa-
tionszentrum über den Nationalpark Wattenmeer. Eigentümerin 
ist die Nationalpark Service gGmbH (NPS), an der das Land 
Schleswig-Holstein zu 55 % beteiligt ist.  
 
Die Weiterentwicklung des Multimars durch eine Ausstellung 
mit 3 Fischottern und Investitionskosten über 10 Mio. € ist zu 
kostenintensiv. Dem Projekt liegt keine Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung zugrunde. 
 
Die Investitionskosten sind während der Projektdauer um 40 
bis 50 % gestiegen. Die Folgekosten werden ebenfalls höher 
sein als angegeben. 
 
Die NPS steuert das Projekt nicht ausreichend. Sie hat der Kos-
tensteigerung nicht ausreichend entgegengewirkt. Hierfür feh-
len auch die Anreize, denn das Umweltministerium trägt mögli-
che Verluste der NPS letztlich aus Steuermitteln. 
 
 

18.1 Entwicklung des Multimar Wattforums muss besser geplant werden 
 
Der Landesrechnungshof hat den Ausbau des Multimars mit einer 10 Hek-
tar großen Außenanlage und einem Ausstellungsgebäude zum Thema 
Fischotter geprüft.  
 
Das Multimar ist ein Informationszentrum über den Nationalpark Watten-
meer. Das geprüfte Projekt ist eine Maßnahme zur Erweiterung des Multi-
mars. Dafür wird eine Fischotteranlage mit Wasserlebensräumen, eine Er-
lebnisausstellung mit Innen- und Außenbereich und weiteren Bildungs-
angeboten für Gruppen gebaut. Ziel ist es, die Attraktivität der Region für 
Touristen zu steigern und zusätzliche Besucher anzuziehen. Das Projekt 
startete am 11.10.2019 und soll am 30.12.2022 fertiggestellt werden. 
 
Eigentümerin des Multimars ist die NPS. Die Gesellschaft befindet sich zu 
55 % im Eigentum des Landes. 
 
Die NPS finanziert sich aus Eintrittsgeldern für das Multimar von 1,1 Mio. € 
pro Jahr und einem Betriebskostenzuschuss des Umweltministeriums von 
1 Mio. € pro Jahr. Das Umweltministerium hat sich grundsätzlich verpflich-
tet, Fehlbeträge bei den Betriebskosten auszugleichen.  
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Das Multimar wird regelmäßig modernisiert und erweitert. Dies soll die Ein-
richtung attraktiv halten. Schriftliche Planungen für die langfristige Moder-
nisierung und Weiterentwicklung gibt es jedoch keine.  
 
Die NPS sollte ein Konzept für den Betrieb und die angestrebte Entwick-
lung des Multimars aufstellen. Dabei muss auch die Finanzierung - insbe-
sondere der angestrebte Bedarf öffentlicher Mittel - transparent dargelegt 
werden.  
 
Die NPS will zukünftig ein entsprechendes Konzept im Abstimmung mit dem 
Umweltministerium erstellen. 
 

18.2 Projektfinanzierung 
 
Die NPS hat einen Förderantrag bei der Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB) für Gesamtkosten von 6,8 Mio. € gestellt. 2020 hat die IB eine 
Zuwendung von 5,1 Mio. € bewilligt. Dies entspricht 75 % der geplanten 
Ausgaben. Davon trägt die Europäische Union (EU) 3,4 Mio. € aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 1,7 Mio. € stellt das Wirt-
schaftsministerium aus Landesmitteln bereit.  
 
Zusätzlich hat die NPS 1,7 Mio. € von der Nationalparkstiftung erhalten. 
Insgesamt wird das Otter-Projekt überwiegend aus öffentlichen Mitteln und 
Mitteln der Nationalparkstiftung finanziert. Der Eigenbeitrag der NPS ist 
nur gering.  
 
Zukünftig sollte die NPS höhere Eigenbeiträge für Ausbau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen erwirtschaften. Der Aufbau einer touristischen Attrak-
tion ist keine Aufgabe, die überwiegend aus Steuermitteln finanziert wer-
den sollte. Zudem entspricht das Otter-Projekt nicht unmittelbar dem Ziel 
des Multimar, Informationen über das Wattenmeer zu vermitteln. Außer-
dem steht es in Konkurrenz zu anderen regionalen Angeboten in privater 
Finanzierung.  
 
Das Umweltministerium hält die Feststellung, das Otter-Projekt stehe in 
wettbewerbsverzerrender Konkurrenz zu anderen Angeboten, für unzutref-
fend. Die Frage sei geprüft und anders bewertet worden. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung. Die Einnahmen aus dem Hambur-
ger Baggergut gehören in den Landeshaushalt. Mit Abschluss der Verwal-
tungsvereinbarung, mit der das Umweltministerium die Hamburger Zahlun-
gen an die Nationalparkstiftung abgetreten hat, hat das Umweltministerium 
gegen Haushaltsrecht verstoßen. 
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Nach den für die Förderung geltenden Rechtsgrundlagen haben die För-
dermittel, die die NPS für das Otter-Projekt erhalten hat, das Hauptziel, die 
Attraktivität Schleswig-Holsteins als Urlaubsdestination sowie die Wettbe-
werbsfähigkeit der Tourismuswirtschaft zu steigern. Das geförderte Projekt 
hat somit in erster Linie einen wirtschaftlich-touristischen Charakter. 
 
Die IB hat bei der Prüfung des Förderantrags entgegen den förderrechtli-
chen Vorgaben keine Untersuchung der Wettbewerbssituation durchge-
führt. Dies wäre nach Auffassung des LRH jedoch erforderlich gewesen. 
 

18.3 Steigende Projektkosten rechtzeitig stoppen 
 
Die Kosten für das Otter-Projekt sind im Zeitablauf deutlich gestiegen: 

2016 ist die NPS von Gesamtkosten über 5,0 Mio. € ausgegangen. 

2019 beziffert die NPS im Förderantrag die Gesamtkosten mit 6,8 Mio. €. 

Im September 2020 erwartete das Umweltministerium eine Kostensteige-
rung von 30 %, d. h. Gesamtkosten von 8,8 Mio. €. 

Im Mai 2021 erwartete das Umweltministerium eine Kostensteigerung von 
40 bis 50 % gegenüber dem Förderantrag. Damit liegen die Gesamtkosten 
bei 10 Mio. €. Weitere Steigerungen sind wahrscheinlich, da noch nennens-
werte Ausschreibungen offen sind. 
 
Gründe für die Baukostensteigerung sieht das Umweltministerium in der 
angespannten Baukonjunktur und geänderten Projektplanungen. 
 
Die Baupreise für gewerbliche Betriebsgebäude sind zwischen 2019 und 
2020 um 3 % gestiegen. Zwischen 2020 und 2021 haben sie sich um 13 % 
erhöht.1  
 
Die gestiegenen Baupreise erklären die Mehrkosten des Otter-Projekts nur 
zum Teil. Überwiegend sind die Mehrkosten auf eine unzureichende Pro-
jektplanung zurückzuführen. Es ist Aufgabe der NPS als Projektleitung, bei 
Planänderungen die Kostenberechnung anzupassen und die Projektkos-
ten möglichst realistisch zu beziffern. Erst 2021 hat sie ein umfassendes 
Projektcontrolling eingeführt. Dies hätte wesentlich früher erfolgen müs-
sen. 
 
Die Mehrkosten setzten die Fördermittelgeber unter Druck, weitere Zuwen-
dungen zu bewilligen. Ohne Endausbau wäre das laufende Projekt eine 

                                                      
1 Preisindizes für die Bauwirtschaft - Fachserie 17 Reihe 4 - August 2021 (3. Vierteljahres-

ausgabe) (destatis.de) S. 24. 
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Investitionsruine. Die bereits gewährten Fördermittel würden ihren Zweck 
verfehlen und müssten zurückgefordert werden. 
 
NPS und Umweltministerium haben es versäumt, das Projekt rechtzeitig 
zu verschlanken und die Kostenentwicklung wirksam einzudämmen. Dies 
wäre angesichts der angespannten Lage des Landeshaushalts jedoch er-
forderlich gewesen.  
 
Das Umweltministerium bestreitet, dass die Kostenentwicklung auf eine 
mangelnde Projektsteuerung zurückzuführen sei. Die Planungen hätten 
sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckt. Bei Schätzungen liege die 
üblicherweise zu erwartende Kostensteigerung bei 30 bis 40 %. Als sich 
Ende 2020 Mehrkosten über das erwartbare Maß abzeichneten, sei ein 
externes Büro mit einer Kostenanalyse und der Projektsteuerung beauf-
tragt worden. 
 
Der Fördermittelgeber sei durch die Projektentwicklung nicht unter Druck 
gesetzt worden, da für derartige Steigerungen in der Mittelplanung von 
Förderprogrammen regelmäßig Vorsorge getroffen werde. 
 
Der LRH betont, dass Kostenangaben in Förderanträgen möglichst reali-
tätsnah sein müssen.  
 
Kostenabweichungen von 30 bis 40 % im Vergleich zwischen Vorplanun-
gen und tatsächlichen Kosten können unter Umständen auftreten. Die 
Kostenabweichungen beim Otter-Projekt beziehen sich jedoch auf den 
Vergleich zwischen baufachlich geprüften und genehmigten Kosten sowie 
den tatsächlichen Kosten. Hier liegen die tolerierbaren Kostenabweichun-
gen weitaus niedriger. 
 

18.4 NPS muss Folgekosten selbst erwirtschaften 
 
Mit dem Förderantrag hat die NPS Wirtschaftlichkeitsberechnungen für 
das Otter-Projekt eingereicht, die den Förderbedarf belegen. 
 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen berücksichtigen die Kosten des Otter-
Projekts nur unvollständig. So sind z. B. die Personalkosten für den Be-
trieb der Otter-Anlage sind zu niedrig angesetzt. Hierfür setzt die NPS 
durchschnittlich 203 Tausend € pro Jahr an. Nach der Personalkostenta-
belle des Finanzministeriums 2021 und unter Berücksichtigung von jährli-
chen Tarifsteigerungen von rechnerisch 2 % betragen die Personalkosten 
jedoch durchschnittlich 335 Tausend € pro Jahr. Die Differenz aus ange-
setzten und geschätzten höheren Personalkosten beträgt 131 Tausend € 
pro Jahr. Damit ist das Defizit des auf 15 Jahre angelegten Gesamtpro-
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jekts allein aufgrund der laufenden Personalkosten um 2 Mio. € höher als 
im Förderantrag angegeben. 
 
Die NPS sollte zeitnah eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
erstellen, um die finanziellen Folgen des Otter-Projekts realistisch aufzu-
zeigen. Sie muss die Gesellschafter über die tatsächlichen Folgekosten in-
formieren. Insbesondere das Land als Hauptgesellschafter ist davon be-
troffen, da es sich vertraglich verpflichtet hat, Deckungsfehlbeträge der 
NPS auszugleichen.1 
 
NPS und Umweltministerium müssen eine Lösung finden, um die erhöhten 
tatsächlichen Folgekosten des Otter-Projektes abzudecken. Ziel muss  
dabei sein, dass die NPS die Mehrkosten aus eigener Geschäftstätigkeit 
ausgleicht. Die absehbar steigende Deckungslücke bei der NPS darf nicht 
automatisch vom Umweltministerium aus Steuermitteln ausgeglichen wer-
den.  
 
Das Umweltministerium sieht im Bedarfsfall Spielräume für die Erhöhung 
der Einnahmen des Multimars, da die Eintrittspreise im Vergleich zu Mit-
bewerbern im unteren Bereich lägen. Die Frage der Personalkosten werde 
einer genauen Prüfung unterzogen, um die Inanspruchnahme der Fehlbe-
darfsdeckung zu vermeiden. 

  

                                                      
1 Betriebsführungsvertrag zwischen der NPS, dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Natio-

nalpark und Meeresschutz sowie dem Umweltministerium vom 13.09.2019. 
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